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Nachträgliche Anordnung gem. S 17 Abs. 1 BlmSchG

t .
Verfügende. Teit

1 .
Mit der Bekanntgabe dieses Bescheides sind feste, veniegelte Fahrstrecken
5.D.R. Biotec Verfahrenstechnik GmbH ejner regetmäßigen, arbeitstägtichen
ziehen und jm Bedarfsfatt zusätztich feucht zu reinigen.

2.

r.trdBt5anl l.d3..ts.r

des BetriebsgeLändes der Fa.
feuchten Reinigung zu unter'

Mit Bekanntgabe dieses Bescheides sind verschmutzungen der Fahrwege durch Fahrzeuge nach verlassen
des Antagengeländes zu vermeiden.

spätestens bjs 29.05.2009 ist zur Reinigung der Reifen der Tränsportfahrzeuge eine RejfenwaschanLage ge'

mäß Stand der Technik in Betrieb zu nehmen.
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Landkreis Nordsachsen 1 I

Landratsamt

Vollzug des Ges€tzes zum Schutz vor schädlichen Urnwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche
Vorgänge (Bundes-lmmissionsschutzgesetz - BlmSchG); Nachträgliche An-
ordnung gem. 5 17 BlmSchG
Abfattimmobitisierungsantage der Fa. 5.0,R. Biotec Verfahrenstechnik GmbH am standort Brehnaer straße
38 in 04509 Neukyhna, OT Pohritzsch

Antagenüberprüf ung vorr' 26.02.2009

Das Landratsamt Nordsachsen erlässt fotgende
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Bis zur Inbetrjebnahme der Rejfenwaschantage sind die Reifen sämttjcher Transportfahrzeuge, die das Be-
triebsgeLände der Fa. S.D.R. Biotec Verfahrenstechnik CmbH befahren haben, vor dem Verlassen des Be'
triebsgeLändes einer geeigneten wirksamen Reifenrejnigung zu unterziehen.

Es sind Vorkehrungen zu treffen, die das Verlassen des Antagenbereiches der Abfatlbehändtungs- und Laget
anlage unter Umgehung des Reinigungsvorganges verhindert.

iit eeunntgabe aieses Eescheides sind Ladeftächen von Lkw mit Schüttqütern vor dem Vertassen des Be'
triebsgeländes abzuptanen.

Däs Abptanen der Ladeftäche von Leerfahrzeugen (Transport'Lkw nach Beendigung des Enttadevorganges als
Leerfahrt) bzw, Leercontainern sind vor dem Vertassen des Betriebsgetändes abzusichern.

spätestens ab 29.05.2009 hat dje Förderung von schüttgut in das Fertigtager, Gebäude 10'
. äusschtießtich über ein komplett umschtossenes Förderbänd mit Reversierband im Lagerbereich zu

erfotgen.
. Anbackungen am Förderband sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden

BandübergabesteLLen sind zu kapseln.
. Die Materiatabwurfstetten der Bandantage sind höhenverstelLbar zu gestatten. Die Abwurfhöhe ist

regetmäßig der wechseLnden schütthöhe anzupassen und die Abwurfhöhe därf 1,0 Meter nicht über'
schreiten.

. BandübergabestelLen und Materjatabwurfstelten sind mit geeigneten Bedüsungs'/ EerieseLungsanLa.
gen auszurüsten und zu betreiben

iier wochen nach Bekanntgabe dieses Bescheides ist dem Landratsamt Nordsachsen eine Betriebsanweisung
vorzutegen, in der
- die regetmäßjge Kontrotte des Betriebsgeländes (Zeitpunkt, Häufigkeit),
- die Reinigung der Fahrwege (Zeitpunkt, Einsatzort und Häufigkeit des Einsatzes von Kehrmaschinen, Be-
regnern, Bedüsungs-/Berieselungsäntagen),

- aiä nelnigung aer Lager- und Eeilandl.ungsgebäude (ZeitPunkt, Einsatzort, Reinigungsmaßnahmen und Häu-
figkeit des Einsatzes von Reinigungstechnik),

- der Nachweis des Frischwasserverbrauchs für Reinigungszwecke,
- die Vorgehensweise in Frostperioden,
- die Vorgehensweise in zeiten, in denen kein BetriebspersonaL anwesend ist
gemäß der FestLegung in Nr. 1 geregelt ist.

Die Betriebsanweisung ist dem verantwo.ttichen Personat (betriebsejgenes PersonaL, ggf. Dienstteister)
hätbjährlich zu ertäutern.

Die Unterweisung ist durch das Personal mit Unterschrift zu bestätigen.

vier wochen nach Bekanntgabe dieses Bescheides ist eine Betriebsanweisung dem Landratsamt Nordsachsen
vorzutegen, in der die Benutzung und die wartung der Fahrzeugreinjgung (Reifen, Reifenprofit, Fahrwerks'
gestetL,-ggi, Ptanen) sowie das Äbptanen von Lkw und containern gemäß der FestLegungen in Nr' 2 und 3
geregett ist.

Die Betriebsanweisung ist dem verantwortLichen Personat (betriebseigenes Personat, ggf. Kunden, Lieferan-
ten einschtießtich notifizierter abfätte) hatbjährtich zu ertäutern.

Die Unterweisung ist durch das Personat mit Unterschrift zu bestätigen.
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t,tit der gekanntgabe dieses Bescheides ist mindestens eine verantwortliche Person für die betriebtiche Kon-
trotle der Erfüttung der Festtegungen in Nr. 1 bis 6 schrift(ich zu benennen.

8.
Die sofortige Vollziehung der Nummern 1 bis 4 wjrd angeordnet.

Die VerwaLtungskosten entsprechend der Kostenentscheidung Abschnitt lll, sind von der Firma S.D.R. Biotec
Veafahrenstechnik GmbH zu tragen.

.
Begründung

Die Fa. 5.D.R. Biotec Verfahrenstechnik GmbH betreibt in 04509 Neukyhna, OT Pohritzsch, Brehnaer Str' 38,
Gemarkung Pohritzsch, Ftur 1, FLst.Nr. 12l1, eine Behandtungsanlage für gefähr(iche Abfä(le einscht. Neben-
einrichtungen mit einer Antagenkapazität der Gesamtanlage von 160.000 Tonnen je Jahr (Kapaltätsgrenze
gilt für ätte einschließtich der ats Additive eingesetzten AbfäLLe) gemäß Anzeige S 15 Blmschc vom
17.10.2006 und Bescheid dazu vom 16.11.2006, Ar. 6.1 .4'8823,12'08 11-19290'02/06-27 -
Die Genehmigung für die Abfattbehandlungsäntage / die Additivantage wurde mit Bescheid nach S 4 BlmSchG
vom 25.03,1999, Az. 64-8823.12-08-11-19290-02, für i00.000 t/a AbfälLe erteilt.
Mit Bescheid nach 5 16 Blmschc vom 12.08.2005, Az.. 64'8823.12'Oa.11'1929O-O2, erhieLt dje v. g. Firma die
Genehmigung für die wesenttiche Anderung der AnLage mit der Erweiterung des Outputs, hier Ersatzbrenn'
stoff 401 EBo bis 410 E8O.

Bei der AbfaLtbehandtungsantage handett es sich gemäß Bescheid vom 12.08.2005 um eine immissionsschutz'
rechtlich genehmigungsbedürftige Antage der Nr. 8.11 spätte 1 Buchstabe aa) und bb) des Anhangs der 4.
Blmschy - Anlage zur Behondlung von geföhrlichen AbföUen, ouf die die Vorschriften des Kreislaufwitt'
schafts- und Abfallgeseaes 6tw-/ AbfG) Anwendung finden, Buchstobe ao).lurch vermengen oder vermi'
schen sowie Konditionierung und Buchstobe bb) zum zweck der Hauptverwendung ols Brennstoff oder zur
EnergieeEeugung durch anderc Mitte[ inyetbindung mit Nr' 8.10 Spatte 1 Buchstabe a) des Anhangs der 4.
BtmSchV - Anlage zur physikolisch ' chemis.hen Behondlung, insbesondere zum Destillieren' Kdlzinieren'
Trccknen oder Verdampfen von geföhrlichen Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts'
und Abfollgesetzes (KrW- / AbfG) Anwendung finden.

Bei dem ats Nebenantage zugehörigen lnputtager mit einer maximaten Lagerkapazität von insgesämt 3.000 t
handett es sjch um eine setbständig genehmigungsbedürftige An lage der Nr. 8 '1 2 Spatte 1 Buchstabe a) des
Anhangs der 4. BlmSchV - Anlage zur zeitweiligen Logerung von gefAhtlichen Abfällen' auf die die Vor'
schriften des Krcisloufwirtschofts' und Abfallgesetzes anwendung finden.

Däs Landratsamt Nordsachsen ist für diese Entscheidung sachtich und örtlich zuständig.

Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus S 2 Abs. 1 des ausführungsgesetzes zum Bundes-
lmmissionsschutzgesetz und zum Benzinbteigesetz (AGlmschc) vom 04.07 1994 (SächsGVBt. S. 1281), zutetzt
geändert durch Artiket 66 des Gesetzes vom 29.01.2008 (sächsGVBt. S. 138).

Die örttiche zuständigkeit efgibt sich aus 5 1 des verwaltungsverfahrensgesetzes für den Freistaat sachsen
(Sächs\^/{VfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.09.2003 (SächsGVBt. S. 614), zutetzt geändert
durch Artiket 26 des Gesetzes vom 29.01.2008 (sächscvBt. S. 138) in Verbindung mit S 3 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) vom 23.01.2003 (BGBI. I S. 102) in der dezeit gültigen Fassung.
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lm Rahmen der gemäß S 28 VwVfG erfotgten Anhörung vom 06.03.2009 wu.de der Fa. s.D.R. Biotec Verfah'
renstechnik GmbH Getegenheit gegeben sich zum Sachverhalt insbesondere Emissionsminderungskon'
zept/diffuse Emissionsquelten zu äußern.
zum vorgegebenen Termin Lag eine Rückäußerung vor. Eine weitere Anhörung war nicht erforderlich, da die
Maßnabmen jm öffenttichen Interesse Liegen und der Betreiberin die entscheidungserheblichen Tätsachen
bekannt sind.

Nebenbestimmung 4.1.8 des Bescheides vom 25.03.1999 gibt der Antagenbetreiberin auf, dass beim An' und
Abtränsport von Bodenmaterial lnd ^bfät(en zu gewährleisten ist, däss staubförmige Emissionen vermieden
werden und keine Materiatien von der Ladeftäche geweht werden.
Satz 2 der Nebenbestimmung beauftagt dje Betreiberin, Verschmutzungen der Fährwege im Antagenbereich
durch an- und äbfahrende Lkw zu vermejden bzw. durch regelmäßiges säubern z! beseitigen.

Seit dem 08.09.2008 betreibt das LfULG ein Messnetz aus Bergerhoffsammlern zur Erfassung von Sedimenta-
tionsstaub nach DIN 2119 mit den Messpunkten MP 1 bis MP 4. Aus Monatsmischproben im Stäubniederschtag
wird die Staubmasse uod die Gehatte an Schwermetatten bestimmt.

MP 1 : Kirschptäntage, nordöstlich Betriebsgrenze/Landesgrenze
MP ?: fir(.hpläntägp. qildli.h BctriebqgrenTe, Höhe Lagerplatz
MP 3: Kirschptantage, südtich Betriebgrenze
MP 4: KirschpLantage, Ecke Brehnaer Str./am GaLgenberg

Mit lyiP 1 bis I wird die Staubbetastung unmittelbar an cler Eetriebsgrenze erfasst und mll MP 4 in der Orts'
tage Pohritzsch.

Das LfIJLG stettte bei der Bewertung der Ermittlungsergebnisse an MP 1 bis 4 die Überschreitung der Deposi'
tionswerte für Btei und seine anorganischen Verbindungen, angegeben als Blei, {100 pgl(m?'d) sowie Cad_
mium und seine anorganischen Verbindungen, angegeben aLs Cadmium , l2 vgl(n?'d) nach Nr. 4.5.1 TA Luft
über den Zeitraum vom 08.09.2008 bis 05-03.2009, insbesondere für den MP 4 fest. Die Ermitttungsergebnis'
se liegen der antagenbetreiberin vor.

Es tiegen Nachweise von BodenYeränderungen durch Schwermetatteintrag vor (abnehmende Schwermetall-
gehaLte mjt zunehmender Entfernung vom Betrieb), die auf die antage der Fa. s.D.R. Biotec Vefahrens'
technik GmbH zurückzuführen sind. Ergebnisse von BodenprobenanaLysen liegen der Betreiberin vor.

Außerdem ergab die Auswertung der Überwachung am 26,02.2009 in der Fa- S.D,R- Bjotec Verfahrenstech-
nik GmbH für den Bereich Lager und Logistik, dass die technischen Maßnahmen zur Vermeidung diffuser
Emjssionen und zur Vermeidung des Austrags von auf dem Betriebsgetände gehandhabten Materiatjen nicht
ausreichend sind. Es wurde festgesteltt, dass die atlgemeinen organr'satorischen Maßnahmen der Fa. 5 D.R.
Eiotec Verfahrenstechnik GmbH, die zur Umsetzung der Nebenbestimmung 4.1.8 erfordertich sind, zu er'
tüchtigen sind.

Damit wurde festgestettt, dass die bestehende Anlage der Fa. S.D.R. Biotec Verfahrenstechnik GmbH nicht
den in den Nr.4.'1,5 und 5.2.3 TA Luft festgetegten Anforderungen entspricht. Die festgestetlten Über-
schreitungen des lmmissionswertes für Btei und cadmium im StaubniederschLag sjnd ursächtich den diffusen
Emissjonen der Anläge zuzuordnen. Damit ist eine Anordnung zur Erfüllung der Pflichten aus S 5 Abs. 1 Nr. I
und 2 ElmSchG zu treffen.

Mit der Auftage 1 djeser Anordnung wjrd die Antagenbetreiberin aufgefordert, regetmäßig die Betriebsftä'
chen mit wasser zu besprühen oder zu bespüten, um z. B. Restanhaf[ungen aus den Vertiefungen der Fahr-
wege zu entfemen.
Äuftage 2 gibt dem Äntagenbetrejber auf, die Verschmutzung der Fahrwege nach Vertassen des Betriebsge-
ländes zu vermeiden und eine Reifenwaschantage nach dem Stand der Technik zu installieren und zu betrei_
Den.
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Zur Anlagenübe.prüfung am 26,02.2009 wurde durch den an- und abfahrenden Lkw Materiataustrag über die
Reifen aus dem FertigLaqer Gebäude 10 festgestettt.
Der MaterjaLaustrag führte zur Verunreinigung der Fläche vor Gebäude 10. Außerdem kam es zu einer ver-
schteppung des MateriaLs auf die Fahrwege des Betriebsgetändes durch den innerbetriebtichen Fahrverkehr
und durch abfährende Fahrzeuge insbesondeae durch Anhaftungen am Reifen und FahrgestetL.
Sich sammetndes Niederschlagswasser auf der Ftäche vor Gebäude 10 aufgrund der anhatLenden Nieder_
schLäge und der Wettertage, die Ansammtung des Materials vor Gebäude 10 und die Verteitung des Materiats
auf der Betriebsstraße war anhand der Reifenspuren deuttich erkennbar.

Nach Auswertung der Überprüfung wurde im Landratsamt Nordsachsen festgestettt, dass vorhandene Maß-
nahmen der Fa. S.D.R. Biotec Verfahrenstechnik GmbH zur Vorsorge gegen Stäubaufwirbelungen und zur
Fahrwegereinigung mit dem Betrieb von Kehrfahzeugen nicht ausreichen.
Durch den Fahrzeugverkehr werden v. g. Verunreinigungen auf dem Betriebsgelände weiter zerkteinert, so
dass i. V. m, ungünstigen Einftüssen (2. B. Fahrtwind, Geschwindigkeit, Trockenheit, Niederschtag) partikel'
förmige Emissionen in der lJmgebung verteitt werden und Lkw mit Materiatanhaftungen an Reifen, Fahrge-
stelt das Betriebsgetände befahren.

Die Reinigug der Reifen der Transportfahrzeuge nach dem stand der Technik ist eine geeignete Mäßnahme
zur Vermeidung des Austrags von auf dem Gelände gehandhabten Materialien, um der Verschmutzung der
öffenttichen Fahrwege entgegenzuwirken. Als Primärmaßnahme wird gesehen, dass nicht vermeidbare Ver'
schmutzungen bereits auf dem Betriebsgelände wirksam bereinigt werden.

Bei der Entschejdung wurde berücksichtigt, dass die Output - Materialien im Gebäude 10 nach TA Luft rele_
vante Schadstoffe e;thaLten, insbesondere schwermetaLte, der Lkw das Fertiglager ständig frequentiert und
z. z, bis zu 58 Lkw je Tag die Abfattbehandtungsantage befahren und verlassen (max. 116 Uberfahrten/d)
sowie aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung und sonstiger empfindlicher Nutzung (ObstbäumpLantagen), ist.

8ezügtich des Erfordernisses der Reifenreinigung sind atte Fahrzeuge betroffen, die das Betriebsgetände
befahren und Fahrwege der Abfattbehandlungsantage benutzen - d. h. die Reinigung wird nicht nur äuf die
Transportfahrzeuge von Abf ällen beschränkt.
Reifenwaschantagen werden u. a. fÜr zwei'und mehrachsige Nutzfahrzeuge sowie Sättetzüge und für den
umgang mit Materiatien mit besonderen Inhattsstoffen angeboten - auch zur kurzfristigen Beschaffung zur
Miete mit kurzen LiefeDeiten.

Auftage 4 fordert eine Verbesserung der Logistik des innerbetriebtichen Materialtransportes und der Abstet'
Iung der difflsen EmissionsqueLte lJmschtag und Transport i. V. m. Fertiglager Gebäude 10.
Der Einsatz von geschtossenen Förderbändern sowie der Betrieb von Bedüsungs_/Beriesetungseinrichtungen,
höhenverstetlbare Bänder und Abwurfstetten sind bauliche und technische Primärmaßnahmen gemäß Stand
der Technik beim lJmgang mit Schüttgütern.
Bei der Entscheidung wurde auch hier berückichtigt, dass die schüttgüter nach IA Luft retevante Schad'
stoffe enthatten, insbesondere Schwermeta(le, sowie aufgrund der Nähe zu sonstjger empfindLicher Nutzung
(Obstbaumptantagen).

Auftage 3 und 5 bis 7 geben dem AnLagenbetreiber auf, mit verbindtichen RegeLungen fÜr das Betriebsperso_
nal die atlgemeinen organisatorischen /vlaßnahmen - hier: Abptanen, Betriebsänweisungen des Betreibers zur
Regetunq immissionsschutzrelevanter Betriebsvorgänge und die Benennung der dafür verantwortlichen Per-
sonen - zu ertüchtigen.
Die Festtegungen aus dem Bescheid vom 25.03.1999, NB 4.1.8 werden mit den Auftagen 3, 5 und 7 der vor'
liegenden Anordnung konkretisiert. Es tiegen Betriebsanweisungen aus 2007 und 2009 vor, die mit den orga-
nisatorlschen Maßnahmen 8emäß Festtegungen 3, 5 und 7 ztr ergänzen sind, mit dem Ziel' eine Minderung
der diffusen 5taubemissionen zu erreichen.

Die zuständige Behörde kann nach 5 17 Abs. 1 Satz 1 BlmSchG zur ErfÜltung der sich aus diesem Gesetz und
der äuf Grund dieses Gesetzes ertassenen Rechtsverordnungen ergebenden PfLichten näch Erteitung einer
Genehmigung sowje nach einer nach S 15 Abs. 1 ängezeigten Änderung Anordnungen treffen
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Mrd nach Erteilung einer Gönehmigung festgestetlt, dass die Attgemejnheit oder die Nachbarschaft nicht
ausreichend vor schädtichen UmweLteinwirkungen oder sonstjgen Gefahren, erhebtichen Nachteilen oder
erheblichen Belästigungen geschützt ist, kann die Behörde zur Vorsorge gegen schädtiche Umwetteinwirkun-
gen gemäß S 5 Abs. 1 Nr. 2 Blmschc i. V. m. TA Luft nachträgliche Anordnungen erlassen.

GenehmigungsbedÜrftige Antagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass Vorsorge gegen schädtiche
Umwetteinwirkungen getroffen wird, insbesondere durch dem Stand der Technik entsprechende Maßnah'
men.

Die Grundzüge zur Emissionsminderung staubförmiger Emissionen sind unter Nr. 5.2.3 TA Ltlft (Umschtag,
Lagerung oder Bearbeitung von festen Stoffen) aufgeführt.
vorgaben zum Stand der Technik zur Minderung staubförmiger Emissionen sowie ausschtuss, dass schadstof-
fe in den Boden und das Grundwasser eindringen können sjnd für Anlagen zur Behandtung von abfäLLen in N..
5.4.8.10/11 sowie Nr. 5.4.8.12.1, 5.4,13,1 TA Luft enthalten.
Für die AbfaLtbehandtungsantage einschließtich Abfatttager getten die v. g. Anforderungen der TA Luft.

Die in den Bescheiden nach S 4 Blmschc vom 25.03.1999 und nach S 16 BlmSchG vom'12.08.2005 einschließ'
tich der zugehörigen AntragsunterLagen für die Lagerung, den Umschtag, dje Behandlung und den TJansport
von gefähraichen Abfätten getroffenen Festtegungen entsprechen nicht dem de.zeitigen Stand der Technik,
Me er in der TA Luft, ziffer 5.2,3 und 5.4.8.10 - 5.4 8'13 beschrieben ist.
Es ergeben sich derzeit weitere anforderungen, die mjt nachträglichen anordnungen der antagenbetreiberin
aufzugeben sind.

Die nachträgtiche Anordnung nach 5 17 Abs. 1 Satz 1 BlmSchG jst erfordertich und auch geeignet. In der vom
Antagenbetreiber vorgetegten Gutachtertichen Stetlungnahme über die Beseitigung diffuser Emissionsquetten
rornlt.o:.zoOq werden diffuse Emissionsquelten aufgezeigt und entsprechende Maßnähmen zur Verhinde_
rung/Eindämmung diffuser Emissionen zur Umsetzung empfohten- Dazu gehören u. a. die in der Anordnung
getioffenen llaßnahmen, insbesondere der Einsatz einer Rejfenwaschantage und die Errichtung und Betrieb
eines umschtossenen Förderbandes mit Reversierband zum Transport des Schüttgutes zwrschen Bearbei_
tungs- und Abgabebereich (Fertigtager Gebäude 10).
Die Änordnuni ist verhättnismäßig, da die Behörde weitgehend den Vorschtägen des Betreibers fotgt und
damit die wirischaftLichen Betastungen nicht höher sjnd, aLs sie es bei einer freiwil5gen Vornahme durch
den Betreiber ohnehin wären.
Die Maßnahmen sind kurzfristig umsetzbar.

Begründung der sof ortigen Vollziehung:

Die Anordnung der sofortigen Vottziehung war nach 5 80 Abs' 2 Nr. 4 Verwattungsgerichtsordnung (VWGO) in
der Fassung d;r Bekänntm;chung vom 19.03.1991 (8GBL l 5. 686), in der derzeit güttjgen Fässung im öffent'
lichen lnteresse anzuordnen.
Es besteht eine besondere Dringlichkejt für die sofortjge vottiehung, da emissionsmindernde Maßnahmen
ohne Zeitverzug durchgesetzt werden müssen, um schädliche Umwetteinwirkungen auf die in S 1 BlmSchG
genannten schutzgüter auszuschtießen- Dieses ist unaufschiebbar, da bereits Bodenveränderungen durch
lchwermetatteinträg im Umfetd der Antage festgestettt wurden und diese auf diffuse Emjssionen innerhatb
des Betriebsgetändes zurückzuführen sind.
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tv.
Rechtsbehelfsbelehrung

cegen diesen Bescheid des Landratsamtes Nordsachsen kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schrifttjch zu erheben beim Landratsamt Nordsachsen,
schtossstraße 27, 04860 Torgau.
Der Widerspruch kann auch zur Niederschrift beim Landratsämt Nordsachsen, Schlossstraße 27, 04860 Torgau
oder den Außenstellen Südring 17, 04860 Torgau;

Richärd-Wagner-Straße 7a, M509 Detitzsch;
Dr.-Setian-straße4, 04838 Eitenburg;
Frjedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 oschatz;
Striesaer Weg 4, 04758 Oschatz;
LüDtitzer Straße 39' 04E0E Wurzen;
Husarenpark 19, 04860 Torgau

erhoben werden.

Wegen derAnordnung der sofortigen Vottziehung haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diesen
Bescheid keine aufschiebende wirkung (s 80 Abs- 2 Nr. 4 VwGo).

beim Verwaltungsgericht Leipzig, Rathenaustr. 40, 04'79 Leipzig die Wiederherstettung der aufschiebenden
Wirkung des Wjderspruches beantragen' (S 80 Abs. 4 satz 1; Abs. 5 VwGo).

Anlage:
zahtschein
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